IV. Prinzipien- und Regelkonflikte

Die Frage nach der Eigenart abwigenden Denkens ist eng
mit einem anderen Problemfeld verbunden, mit der Frage
danach, was die besondere Eigenart von Regeln und Prin-
zipien ausmacht. Umschreibungen der Eigenart von Prin-
zipien, wie sie haufig anzutreffen sind, weisen darauf hin.
So werden Prinzipien hiufig durch ihre Funktion als
Rechtfertigungsgriinde fiir andere Normen gekennzeich-
net” oder dadurch, daf sie erst im Zusammenspiel mit an-
deren Prinzipien ihren ,eigentlichen Sinngehalt“ entfal-
ten.”* Solche Umschreibungen erinnern an die oben gege-
bene Beschreibung des prima facie-Charakters von Nor-
men.

Zu denen, die sich in jiingster Zeit besonders eingehend
mit der Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien
auseinandergesetzt haben, gehoren Ronald Dworkin®
und Robert Alexy.” Alexy hat den Ansatz Dworkins auf-
gegriffen und weiterentwickelt. Er verkniipft den Abwa-
gungsbegriff explizit mit der Unterscheidung zwischen
Regeln und Prinzipien: ,,Abwagung ist die fiir Prinzipien
kennzeichnende Form der Rechtsanwendung.“ Regeln

% Vgl. Esser (1956), 51 f., nach dem ein Prinzip ,nicht selbst ,Weisung’,
sondern Grund, Kriterium und Rechtfertigung der Weisung® ist. Zu-
stimmend Larenz (1979), 25.

9 Canaris (1983), 55.

% Dworkin (1984), 54 ff., 130 ff.

% Alexy (1979), 59 ff.; ders. (1985), 71 ff.; ders. (1985 a) 13 ff.; ders. (1987),
405 ff.
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sind fiir ihn Normen, die nicht abwigungsfihig sind.”
Damit ist die Weise, wie Alexy zwischen Regeln und
Prinzipien unterscheidet, hier von besonderem Interesse.
Was interessiert, ist dabei nicht, ob der Prinzipienbegriff
Alexys mit einem herrschenden Sprachgebrauch tiberein-
stimmt. Vielmehr gilt das Interesse der Frage, ob die Kri-
terien, mit deren Hilfe Alexy Regel- von Prinzipienkon-
flikten abgrenzt, zwei Arten von Normenkonflikte kenn-
zeichnen, die ihrer Struktur nach in einer fiir die Entschei-
dungsbegriindung wesentlichen Hinsicht verschieden
sind. Die Frage ist, wieweit die Untersuchungen Alexys
mit der oben vorgenommenen Charakterisierung des
Konflikts zwischen prima facie-Normen iibereinstimmen
oder deren Modifizierung fordern. Wie sich zeigen wird,
liefert die Analyse Alexys keinen Grund fiir eine Modifi-
zierung des bisherigen Abwigungsverstindnisses. Viel-
mehr empfiehlt es sich, die Unterscheidung zwischen Re-
geln und Prinzipien an die Unterscheidung zwischen
Normen anzukniipfen, die im angegebenen Sinne prima
facie bzw. unter Beriicksichtigung aller Umstande gelten.
Darauf ist jetzt niher einzugehen.

A. Die Unterscheidung zwischen Regelkonflikten und
Prinzipienkollisionen bei Robert Alexy
1. Das Kollisionstheorem und seine Erklirung

Ausgangspunkt der Analysen Alexys sind zwei Kriterien
Dworkins fiir die Unterscheidung zwischen Regeln und
Prinzipien, die Alexy prazisiert und auf ihre Brauchbar-
keit hin untersucht.

7 Alexy (1987), 407 f.

81



https://doi.org/10.5771/9783495996744-80
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Nach dem einen Kriterium sind Regeln im Gegensatz zu
Prinzipien auf eine Alles-oder-Nichts-Weise anwendbar.
Das bedeutet, daf§ Regeln dann, wenn ihre Anwendungs-
bedingungen erfiillt sind, entweder anzuwenden und gil-
tig sind oder zur Entscheidung nichts beitragen. Dafl Re-
geln Ausnahmen haben konnen, andert daran nach diesem
Kriterium deswegen nichts, weil die Ausnahmen genau-
genommen Teil einer vollstindigen Formulierung der Re-
gel sind und sich zumindest theoretisch stets vollstindig
aufzihlen lassen.”® Alexy kritisiert an diesem Kriterium,
daf es die vollstindige Aufzahlbarkeit von Ausnahmen
voraussetzt. Er verneint diese vollstindige Aufzihlbarkeit
mit guten Griinden.” Darauf wird noch zuriickzukom-
men sein.'®

Das andere Kriterium, das Alexy den Arbeiten Dworkins
entnimmt und das er ,,Kollisionstheorem® nennt, hilt er
fiir iiberzeugender.'®! Nach diesem Kriterium unterschei-
den sich Regeln von Prinzipien dadurch, daf sich Regel-
konflikte in der Dimension der Geltung abspielen, Kon-
flikte zwischen Prinzipien in der Dimension des Ge-
wichts. Das heiflt: Regelkonflikte seien nur entweder
durch die Einfiigung einer Ausnahmeklausel zu losen
oder dadurch, daff eine der Regeln fir ungiltig erklart
werde. Trete dagegen ein Prinzip zur Losung einer Prinzi-

% Dworkin (1984), 58 ff. Dworkin riickt spater (1984), 138, von der
Formulierung ab, die ,vollstindige“ Angabe einer Regel schliefle die
Ausnahmen mit ein. Er will offenlassen, ob man besser von einer durch
Ausnahmen modifizierten Regel reden oder die Ausnahmen als geson-
derte Regel bezeichnen soll. Am Alles-oder-Nichts-Charakter von Re-
geln und der Aufzihlbarkeit von Ausnahmen bzw. modifizierenden
Regeln halt er fest.

” Alexy (1979), 68 ff.

10 Siehe 1. Teil, IV. B.

10 Alexy (1979), 68 ff.; ders. (1985 a), 16 ff.; ders. (1985), 77 ff.; ferner
Dworkin (1984), 61 .
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pienkollision hinter ein anderes zuriick, bedeute das we-
der, daf§ das zuriicktretende Prinzip ungiltig, noch, dafl in
das zurticktretende Prinzip eine Ausnahmeklausel einzu-
bauen sei.

Alexy meint damit nicht, daff, wenn zwei Prinzipen mit-
einander in Konflikt stehen, in der Konfliktlage sowohl
das Gebot gilt, Prinzip A vollstindig zu befolgen, als auch
das Gebot gilt, Prinzip B vollstandig Zu erfiillen. Die Fol-
ge wire die Geltung zweier sich widersprechender kon-
kreter Sollensurteile, was nach Alexy auszuschlielen
ist."” Was macht die besondere Dimension des Gewichts
im Verhiltnis zur Dimension der Geltung aber dann aus?
Die terminologische Differenzierung Alexys, nach der der
Konflikt im einen Fall durch ,,Ausnahmeklauseln®, im an-
deren Fall durch ,bedingte Vorrangrelationen“ zu 16sen
sei,'” fiihrt fir sich genommen nicht weiter. Sind diese
verschiedenen Wendungen mehr als nur unterschiedliche
Formulierungen fiir einen und denselben Sachverhalt, da-
tir namlich, daf8 eine Norm unter bestimmten Bedingun-
gen hinter eine andere zuriicktreten soll, bringen diese
Wendungen also einen Unterschied der Konfliktlésung in
der Sache zum Ausdruck, ist die Frage gerade, worin die-
ser Unterschied besteht. Diese Frage ist mit der Verwen-
dung des Ausdrucks ,,Ausnahmeklausel“ noch nicht be-
antwortet.

Es scheint, als liege die Besonderheit der Dimension des
Gewichts fir Alexy darin, daf8 ein Prinzip dem anderen
unter bestimmten Umstidnden vorgehen, die Losung der
Vorrangfrage unter anderen Umstinden aber umgekehrt
ausfallen kann: Dies sei gemeint, wenn gesagt werde, daf§
Prinzipien in konkreten Fillen unterschiedliche Gewich-

192 Alexy (1985), 78.
19 Alexy (1985), 81.
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te hitten.'® Der Unterschied zwischen Regel- und Prin-
zipienkonflikten liegt danach also darin, daf} die Vor-
rangfrage bei Konflikten zwischen Regeln fir alle Fille
des Konflikts zwischen den Normen einheitlich, bei
Konflikten zwischen Prinzipien von Fall zu Fall unter-
schiedlich zu beantworten ist. Diese Unterscheidung ist
indes wenig tiberzeugend. Alexy fithrt als Beispiel fiir ei-
nen Regelkonflikt den Konflikt zwischen dem Verbot an,
vor einem Klingelzeichen den Raum zu verlassen, und
dem Gebot, dies bei Feueralarm zu tun.'® Warum es aus-
geschlossen sein soll, auch Konflikte zwischen Normen
dieser Art von Fall zu Fall unterschiedlich zu losen,
bleibt unklar. Solche fallweisen Losungen liegen auch
keineswegs fern. Das wird anschaulicher, wenn man die
Konfliktnormen im Beispiel geringfiigig modifiziert. Ist
es beispielsweise einerseits verboten, bei einem Sirenen-
ton, der Fliegeralarm oder sonstige Gefahren anzeigt, das
Gebdude zu verlassen, andererseits geboten, bei Feuer-
alarm das Gebaude zu verlassen, und geraten diese Nor-
men in Konflikt, ist zunichst nicht zu sehen, warum der
Konflikt nicht in unterschiedlichen Situationen unter-
schiedlich gelost werden sollte. Warum soll der Konflikt
beispielsweise in Situationen, in denen der Sirenenton
eine hohe Alarmstufe anzeigt, nicht anders gelost werden
als in solchen, in denen die Alarmstufe niedrig ist. Auf
der anderen Seite hilt Alexy auch Kollisionen zwischen
Prinzipien fir moglich, die einheitlich zuungunsten eines
bestimmten Prinzips ausfallen.'®

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist nach Alexy ge-
eignet, den Unterschied zwischen Regel- und Prinzipien-

1% Alexy (1985), 79.
195 Alexy (1985), 77.
1% Alexy (1979), 75.
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konflikten nach dem Kollisionstheorem zu erkliren.'”

Dieses Merkmal liegt fiir ihn im unterschiedlichen prima
facie-Charakter von Regeln und Prinzipien. Alexy um-
schreibt den unterschiedlichen prima facie-Charakter da-
mit, dafl Regeln anders als Prinzipien einen Festsetzungs-
gehalt im Blick auf gegenldufige Prinzipien und tatsichli-
che Moglichkeiten aufweisen. Wegen dieses Festsetzungs-
gehalts gelte das, was die Regel sage, definitiv.'®

Was versteht Alexy unter dem Festsetzungsgehalt einer
Regel genauer? Alexy beschreibt diesen Festsetzungsge-
halt folgendermaflen: Damit ein Prinzip eine gegenlaufige
Rechtsregel tiberspielen konne, miisse das Prinzip nicht
nur im konkreten Fall gewichtiger sein als das die Regel
stiitzende Prinzip, sondern dariiber hinaus gewichtiger als
dieses Prinzip und die einschligigen ,formellen Prinzi-
pien®, die die Beachtung von etwas autoritativ Festge-
seztem verlangten.'” Auch diese Abgrenzung iiberzeugt
nicht. Steht eine Norm zu gegenlaufigen Prinzipien nicht
ohnehin schon in einem besonderen Verhiltnis, entsteht
eine solches auch nicht dadurch, dafl zu der Norm ein
weiteres Prinzip — formell oder nicht — hinzutritt, das
ebenfalls mit den gegenldufigen Prinzipien in Konflikt
steht. Wenn bei einem Konflikt zwischen Prinzip A und
Prinzip B ein weiteres Prinzip hinzutritt, das in der Kon-
fliktlage die gleichen Handlungen gebietet wie Prinzip A,
verdndert das noch nicht die Art und Struktur des Nor-
menkonflikts. Dies macht ithn nur komplexer. Das blofle
Hinzutreten formeller Prinzipien gentigt fiir sich genom-
men nicht, Konflikte mit Regeln als eine besondere Art
von Normenkonflikt auszuzeichnen.

17 Alexy (1979), 78 {.
1% Alexy (1985), 88.
199 Alexy (1985), 89; ders. (1985 a), 20.
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Bei der Beschreibung des Festsetzungsgehalts klingt al-
lerdings noch ein anderes Abgrenzungskriterium an.
Nach dem eben Gesagten hingt es fiir Alexy ja nicht un-
mittelbar vom Verhiltnis zwischen der Regel und den ge-
genldufigen Prinzipien ab, ob jene die Regel uiberspielen,
sondern von dem Verhiltnis zu den die Regel stiitzenden
Prinzipien. Prinzipien unterscheiden sich danach von Re-
geln dadurch, daf sie diese begriinden, also auf einer an-
deren Begriindungsebene liegen. Entsprechend be-
schreibt Alexy Regelkonflikte damit, daf} die Regeln kei-
ne Griinde fir die Entscheidung abgeben, sondern ledig-
lich das bestimmen, tiber das anhand von Griinden zu
entscheiden ist.''® Mit dieser Unterscheidung zwischen
begriindenden und begriindeten Normen ist ein Abgren-
zungsmerkmal angesprochen, das auch fir die Unter-
scheidung zwischen Normen mit prima facie-Geltung
und solchen mit einer Geltung unter Beriicksichtigung
aller Umstinde im hier verstandenen Sinne wesentlich
ist. Fir sich genommen ist dieses Merkmal allerdings
noch unzureichend. So heifit es bei Alexy, Prinzipien
koénnten auch Griinde fiir Prinzipien und Regeln Griinde
fiir Regeln abgeben.'"' Um zu erkennen, ob es sich je-
weils um Regeln oder um Prinzipien handelt, gentigt die
Feststellung der Relation Grund-Begriindetes daher
nicht. Es fihrt auch nicht weiter, wenn Alexy Regeln als
definitive und Prinzipien als prima facie-Griinde be-
zeichnet,''? solange jedenfalls nicht, wie er unter dem
prima facie-Charakter einer Norm lediglich deren Stiit-
zung durch ein formelles Prinzip versteht.

19 Alexy (1979), 74.
1 Alexy (1985), 91.
12 Alexy (1985), 91.
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2. Prinzipien als Optimierungsgebote

Alexy stiitzt sich noch auf ein weiteres Merkmal zur Un-
terscheidung von Regel- und Prinzipienkonflikten, das er
fir das tefliegendste und fiir geeignet hilt, den unter-
schiedlichen prima facie-Charakter von Regeln und Prin-
zipien und die Unterschiede nach dem Kollisionstheorem
zu erkliren.'” Danach handelt es sich bei Prinzipien an-
ders als bei Regeln um ,,Optimierungsgebote“. Darunter
versteht Alexy Normen, die dadurch charakterisiert sind,
daf sie in unterschiedlichen Graden erfiillt werden kon-
nen und daf} das gebotene Mafl ihrer Erfiillung nicht nur
von den tatsichlichen, sondern auch von den rechtlichen
Méglichkeiten abhingt. Der Bereich der rechtlichen Mog-
lichkeiten werde durch gegenlaufige Regeln und Prinzi-
pien bestimmt.'*

Alexy verwendet daneben auch die Formulierung, Prinzi-
pien seien Normen, ,die gebieten, daff etwas in einem re-
lativ auf die rechtlichen und tatsichlichen Moglichkeiten
moglichst hohen Mafle realisiert wird“."”” Nach dieser
Formulierung scheint es, als gehore die Relativierung auf
die rechtlichen und tatsichlichen Méoglichkeiten zum In-
halt der Prinzipiennorm und mache dies deren Besonder-
heit aus.

Eine Prinzipiennorm hitte danach den Inhalt, dafl es ge-
boten ist, einen bestimmten Sachverhalt zu verwirklichen,
soweit dies tatsichlich moglich ist und gegenlaufige Re-
geln und Prinzipien dem nicht entgegenstehen. Eine sol-

113 Alexy (1985 a), 19.

14 Alexy (1985), 76. Daneben umschreibt Alexy die Besonderheit von
Prinzipien noch mit dem Begriff des ,,idealen Sollens* (1979), 80 f. Damit
gibt Alexy allerdings kein zusitzliches Unterscheidungskriterium an.
Vielmehr charakterisiert er das ,ideale Sollen“ mit denselben Merkma-

len, mit denen er die ,Optimierungsgebote® kennzeichnet (a. a. O.).
15 Alexy (1985), 75.
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che ,Soweit-Klausel“ kann den Unterschied zwischen
Regeln und Prinzipien indessen nicht erkliren. Sie bezieht
sich auf Regeln und Prinzipien, setzt also voraus, daf} die-
ser Unterschied bereits bekannt ist. Auch wird in der For-
mulierung der Bedingung (,gegenliufige Regeln und
Prinzipien®) auf das Handlungsgebot Bezug genommen,
handelt es sich daher um Geltungsbedingungen auf einer
metasprachlichen Ebene, nicht um einen inhaltlichen Be-
standteil der Gebotsnorm. An anderer Stelle heifit es bei
Alexy denn auch, Prinzipienkollisionen seien Kollisionen
zwischen Prinzipien, die von einer Vorbehaltsklausel wie
»und wenn nicht im konkreten Fall ein anderes Prinzip
héheres Gewicht hat* frei sind.'*® Die Relativierung auf
die rechtlichen Moglichkeiten bezieht sich danach nicht
auf den Inhalt der Norm, sondern auf die Bedingungen
deren Geltung in einer konkreten Situation. Optimie-
rungsgebote im Sinne Alexys sind also Gebote, die in Gra-
den erfiillbar sind und gebieten, einen Sachverhalt in mog-
lichst hohem Mafle zu verwirklichen, und die gelten, so-
weit andere Regeln und Prinzipien dieser Geltung nicht
entgegenstehen.

Was das Merkmal der graduellen Erfiillbarkeit anbelangt,
so ist es wenig aussagekriftig. Auch das von Alexy als Re-
gel angefiithrte Gebot, links zu tiberholen, kann jemand in
mehr oder minder hohem Mafle erfiillen. Wer beispiels-
weise bei allen seinen Fahrten links iiberholt, erfiillt das
Gebot in hoherem Mafle als derjenige, der sich nur bei
einigen seiner Fahrten an die Norm hilt.'"” Natirlich

116 Alexy (1985 a), 18.

77 Zu diesem Beispiel Alexy (1985), 76 Anm. 25. Wenn Alexy dort noch
darauf abstellt, bei Regeln sei ein bestimmter Grad der Verhaltensweise
geboten, ein bestimmtes Mafl an Sorgfalt beispielsweise, schliefit auch
dieses Kriterium graduelle Erfillbarkeit nicht aus. Warum kann man
nicht z. B. auch das Gebot, Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten zu
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kann man engere Kriterien verwenden und beispielsweise
nur solche Normen als Prinzipien ansehen, die threm In-
halt nach explizit ein bestimmtes Ziel oder einen bestimm-
ten Vollkommenheitszustand umschreiben. Darauf ist
gleich noch zurtickzuzkommen. Das ist dann aber nicht
mehr durch das Merkmal der graduellen Erfiillbarkeit ge-
fordert. Und warum soll es fiir die Charakterisierung von
Prinzipien nicht geniigen, dafl die betreffende Norm in
mehr oder minder hohem Mafie erfiillt werden kann? Die-
ses Merkmal trifft dann auf nahezu jede Norm zu. Ent-
scheidend aber ist: Selbst wenn das Merkmal der graduel-
len Erfullbarkeit aussagekriftiger wire, als eben ange-
nommen wurde — das andere Abgrenzungsmerkmal, das
nach Alexy zum Merkmal gradueller Erfillbarkeit hinzu-
kommen muf, fihrt jedenfalls nicht weiter: das Merkmal
der Relativierung auf die rechtlichen Méoglichkeiten, die
Einschrinkung der Geltung der Prinzipiennorm dahin al-
so, dafl sie nur gilt, soweit gegenliufige Regeln und Prin-
zipien dem nicht entgegenstehen. Dieses Merkmal setzt
die Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien be-
reits als bekannt voraus. Auch ist das Merkmal, in der an-
gegebenen Weise verstanden, trivial. Von jeder Norm lifit
sich sagen, sie gelte, wenn andere Normen dem nicht ent-

wahren, mehr oder weniger erfiillen, je nach Schwere der Sorgfaltswid-
rigkeit? Zur Kritik der Verwendung des Merkmals gradueller Erfillbar-
keit bei Alexy siehe auch Sieckmann (1990), 71 ff. Sieckmann unterschei-
det dort zwischen der graduellen Erfiillbarkeit einer Norm und dem
Umstand, daf} eine Norm einen ,komparativen Bewertungsmafistab“
enthilt. Dabei geht er wohl davon aus, daf§ es nur in Fillen eines solchen
»komparativen Bewertungsmafistabs“ geboten ist, einen hoheren Erfil-
lungsstand einem niedrigeren vorzuziehen (73). Warum es nicht auch in
den anderen Fillen gradueller Erfiillbarkeit geboten sein kann, einen
Zustand hoherer Erfiillung vorzuziehen, wird dabei nicht recht klar. Im
tibrigen weist Sieckmann zutreffend darauf hin, dafl die Graduierbarkeit
einer Norm fiir die Geltungsweise von Prinzipien nicht wesentlich ist.
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gegenstehend. Um dieser Trivialitit zu entgehen, muf}
man die Weise des Entgegenstehens gegenlaufiger Regeln
und Prinzipien niher qualifizieren. So konnte Alexy da-
rauf verweisen, daf} es von einer bedingten Vorrangrela-
tion zwischen kollidierenden Prinzipien abhinge, ob ein
Prinzip der Geltung eines anderen Prinzips in einer Kon-
fliktsituation entgegenstehe. Ob eine Regel der Geltung
einer Regel in einer Konfliktsituation entgegenstehe, hin-
ge dagegen davon ab, ob es begriindet sei, in die Regel eine
Ausnahmeklausel einzufiigen. Damit wire man wieder bei
der Frage angelangt, was denn das Besondere einer Kon-
fliktlosung durch bedingte Vorrangrelationen im Ver-
gleich zu einer Konfliktlosung durch das Einfugen einer
Ausnahmeklausel ausmacht. Um dem Kriterium des Op-
timierungsgebots, d. h. des Gebotenseins r¢lativ zu den
rechtlichen Moglichkeiten, Schirfe zu verleihen, bedarf es
also weiterer Abgrenzungsmerkmale. Die bisher genann-
ten Kriterien, mit deren Hilfe Alexy Regeln von Prinzi-
pien unterscheidet, haben sich damit noch nicht als ausrei-
chend erwiesen.

B. Formen der Regelgeltung

Soll die Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien
die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Normen-
konflikten sein, die in ihrer Struktur grundlegend ver-
schieden sind, bietet es sich an, an die Differenzierung
zwischen Normen anzukniipfen, die im oben angegebe-
nen Sinne prima facie und unter Berticksichtigung aller
Umstinde gelten. Je nachdem welche dieser Geltungswei-
sen einer Norm zukommt, haben Konflikte mit dieser
Norm einen ganz unterschiedlichen Charakter. Auch liegt
es auf der Hand, daf es fiir die Argumentation mit einer
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Norm wesentlich ist, ob diese Norm nur prima facie oder
unter Berticksichtung aller Umstinde gilt.

Regeln sind danach in ihrer stirksten Form Normen, die
unter Berticksichtigung aller prima facie-Normen gelten.
Eine Regel in diesem Sinne gilt uneingeschrankt.'”® Thr
Festsetzungsgehalt gegentiber gegenlidufigen Prinzipien
besteht nicht einfach in der Unterstiitzung durch ein for-
melles Prinzip im Sinne Alexys. Er besteht darin, dafl sich
das Urteil iiber die Geltung der Regel auf eine besondere
Begriindung stiitzt, darauf nimlich, daf} die Befolgung der
Regel in allen Situationen, in denen sie anwendbar ist, den
in diesen Situationen einschligigen prima facie-Normen
und deren Rangverhaltnis entspricht. Regeln in diesem
Sinne, die miteinander in Konflikt stehen, kann es genau-
genommen nicht gegen. Sonst hitten Konfliktnormen in
einer Konfliktsituation nebeneinander Geltung. Allenfalls
gibt es Konflikte zwischen Normen, die als Kandidaten
dafiir in Betracht kommen, Regel oder Bestandteil einer
Regel zu sein.

Wire eine Rechtsnorm wie beispielsweise diejenige
Norm, nach der mit Freiheits- oder mit Geldstrafe bestraft
werden soll, wer einen anderen korperlich miffhandelt
(§ 223 Abs. 1 StGB), eine Regel, wiirde sie in allen Fillen
gelten, in denen ihr Tatbestand erfiillt ist. Geht man von
der Richterperspektive aus und bezieht man den Gel-
tungsbegriff auf die Frage, ob nach der betreffenden
Rechtsnorm entschieden werden soll, erfiillt die angege-
bene Rechtsnorm diese Voraussetzung offensichtlich
nicht. So gilt die Norm dann nicht im angegebenen Sinne,
wenn der Miffhandelnde schuldunfihig war, in Notwehr

8 Vgl. dazu Sieckmann (1990), 83 ff., nach dem sich Regeln durch ihre
strikte Geltung auszeichnen. Darunter versteht er eine Geltung in allen
moglichen Anwendungsfillen.
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handelte etc. Fraglich ist lediglich, ob sich nicht aus ver-
schiedenen Normen eine komplexe Norm erstellen liefle
und dann diese Norm Regelcharakter hitte. Diese Frage
tauchte bereits als die Frage nach der vollstindigen Auf-
zihlbarkeit von ,,Ausnahmen® zu einer Regel auf.

Wollte man eine solche Regel erstellen, setzte das voraus,
daf} die Befolgung der Regel in allen denkbaren Entschei-
dungssituationen, in denen die Regel ihrem Inhalt nach
anwendbar ist, mit allen in diesen Situationen einschlagi-
gen Prinzipien bzw. deren Rangverhiltnissen in diesen Si-
tuationen in Einklang steht. Nur dann gilt die Norm un-
eingeschrankt unter Beriicksichtigung aller prima facie-
Normen. Soll die Norm nicht nur einzelfallbezogen, son-
dern universell sein, ist es allenfalls theoretisch, nicht aber
praktisch moglich, eine solche Regel aufzustellen. Nie-
mand kann alle denkbaren Situtationen iiberblicken, in
denen die Anwendungsbedingungen einer nicht nur ein-
zelfallbezogenen Norm erfiillt sind. Noch weniger lifit
sich iiberblicken, welche prima facie-Normen in all diesen
Situationen in welcher Intensitit betroffen sind. Davon,
welche prima facie-Normen in welcher Intensitit betrof-
fen sind, hangt aber das Rangverhaltnis der begriindenden
prima facie-Normen im jeweiligen Anwendungsfall der
Regel ab, von diesem Rangverhiltnis wiederum die Regel-
geltung.

Jemand konnte einwenden, daf§ sich dariiber, ob eine
Norm uneingeschrinkt gilt oder dies wenigstens wahr-
scheinlich ist, begriindete Annahmen machen lassen, auch
wenn sich nicht alle Anwendungsfille der Norm in ihrer
konkreten Gestalt iiberblicken lassen. Auch wenn das zu-
trife — beispielsweise im Blick auf oberste moralische
Normen'!® — wiirde das immer noch nicht weiterhelfen,

"% So wird im zweiten Teil dieser Arbeit die ausnahmslose Geltung
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was die Geltung von Regeln anbelangt. Sobald es um Re-
geln im angegebenen Sinne geht, um Normen also, deren
Geltung von allen einschligigen prima facie-Normen und
deren Rangverhaltnissen abhingt, ist es nicht einmal
wahrscheinlich, dafl eine universelle Norm, die in prakti-
schen Argumentationen einer Rolle spielt, Regelcharakter
in diesem Sinne hat: dafl sie iz allen nur denkbaren Fillen,
in denen sie anwendbar ist, ausnahmslos befolgt werden
soll.'®

Praktikabler und dennoch auf die Geltung einer Norm
unter Beriicksichtigung aller Umstinde bezogen ist fol-
gendes Regelverstindnis: Wer eine Norm als Regel im zu
erlduternden Sinne bezeichnet, bringt damit zum Aus-
druck, daf} die Geltung der Regel in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation von in der Situation einschligigen
prima facie-Normen und deren Rangverhiltnis abhingt
und dafl die Norm befolgt werden soll, wenn sie ithrem
Inhalt nach anwendbar ist und wenn ferner keine Anhalts-
punkte dafiir erkennbar sind, daf} es in der jeweiligen Ent-
scheidungssituation unter Beriicksichtigung aller Um-
stande nicht geboten ist, normgemif zu handeln. Man
kann diese Art von Normgeltung auch als ,Geltung des
ersten Anscheins“ bezeichnen. Sie ist von der Geltung ei-
ner Norm ,,im Normalfall“ zu unterscheiden.'?! Wer jene
Art von Geltung behauptet, sagt damit, dafl die Norm in
einer vielzahl gleichgelagerter Fille, in denen die Norm
ithrem Inhalt nach anwendbar ist, unter Berticksichtigung
aller Umstinde gilt oder dies wahrscheinlich ist, ohne im
Blick auf simtliche Anwendungssituationen die Bedin-

einiger moralischer Normen angenommen. Vgl. auch Schefold (1983),
101 ff.

120 Vel. dazu Alexy (1979), 68 ff. Neumann (1986), 26.
12! Zur Geltung im Normalfall vgl. auch Schefold (1983), 106 {.
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gungen genau anzugeben und angeben zu konnen, unter
denen es ausnahmsweise nicht geboten ist, nach dieser
Norm zu handeln. Diese Geltung im Normalfall lat sich
als Grund dafir anfihren, dafl einer Norm Geltung des
ersten Anscheins zukommt. Die Geltung des ersten An-
scheins ist eine normative Konsequenz daraus, daff der
Norm Geltung im Normalfall zukommt.

Stehen Regeln in diesem Sinne, Normen mit Geltung des
ersten Anscheins also, in Konflikt, gentigt das als Anhalts-
punkt, um die betreffende Normen nicht mehr ohne wei-
tere Priffung wie giiltige Normen zu behandeln. Fiir die
Losung des Konflikts gilt dann, was Alexy iiber Regel-
konflikte geschrieben hat: Die Regeln geben keinen
Grund fiir die Entscheidung ab, vielmehr ist tiber sie an-
hand von Griinden zu entscheiden.'” Bei diesen Griinden
handelt es sich um prima facie- Normen.

Der Regelbegriff 1af3t sich auch noch anders fassen. Man
kann Regeln auch als Normen beschreiben, die unter Be-
ricksichtigung mehrerer, aber nicht aller prima facie-
Normen gelten. Auch iiber Konflikte zwischen Regeln
dieser Art ist anhand von Griinden, anhand einschlagiger
prima facie-Normen zu entscheiden. Ferner weisen solche
Regeln einen Festsetzungsgehalt auf, insofern sie auf be-
stimmte prima facie-Normen und deren Rangverhaltnis in
bestimmten Situationen als Griinde gestiitzt sind. Die be-
treffenden prima facie-Normen und Rangbestimmungen
lassen sich dann fir sich genommen nicht mehr als Ar-
gument gegen die Befolgung der Regel verwenden.'?
Schlieflich kann man in einem weiten Sinne auch Normen
als Regeln bezeichnen, die der Ebene der Begriindung von
Regeln angehoren: Rangnormen im oben angegebenen

122 Alexy (1979), 74.
12 Vgl. dazu auch Sieckmann (1990), 68 f.
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Sinne,'”* die auf der Begriindungsebene angeben, dafl pri-
ma facie-Normen in einem bestimmten Rangverhaltnis
befolgt werden sollen.

Fafit man das bisher Gesagte zusammen, lassen sich Re-
geln folgendermaflen beschreiben: Ob eine Regel gilt,
richtet sich nach prima facie-Normen und deren Rangver-
héltnissen. Diese sind Griinde fiir die Geltung von Regeln.
Je nach Regelbegriff sind Konflikte zwischen Regeln nicht
moglich. Geht es um Regeln in ihrer stirksten Form, kom-
men allenfalls Konflikte zwischen Normen in Betracht,
die Kandidaten dafiir sind, Regel oder Bestandteil einer
Regel in diesem Sinne zu sein. Bei einem Regelverstandnis,
das Konlflikte zwischen Regeln zulafit, bestimmt sich die
Losung des Konflikts nach den einschligigen prima facie-
Normen und deren Rangverhaltnissen als den iibergeord-
neten Griinden fiir die Konfliktlésung. Regeln weisen in
dem Sinne einen Festsetzungsgehalt auf, dafl, wer einer
Norm Regelcharakter zuschreibt, damit behauptet, die
Befolgung der Norm entspreche in allen Anwendungssi-
tuationen, im Einzelfall, im Normalfall oder nach erstem
Anschein mehreren oder allen einschlagigen prima facie-
Normen und deren Rangverhiltnissen in den betreffen-
den Situationen.'” Ein Festsetzungsgehalt, verstanden als
die Stiitzung der Norm durch ein ,formelles Prinzip“, ist
danach nicht entscheidend. Daneben lassen sich auch
Rangnormen als Regeln bezeichnen, die der Ebene der Be-
grindung von Regeln angehoren.

12 Siehe oben S. 60 f.
125 Vel. auch Peczenik (1989), 81, nach dem eine Regel einen Ausgleich
zwischen Prinzipien zum Ausdruck bringt.
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C. Prinzipien

Zu den Regeln im angegebenen Sinne stehen die prima fa-
cie-Normen in Kontrast. Sie lassen sich positiv dadurch
kennzeichnen, daf} sie eine Menge von Normen bilden,
deren Geltung in der beschriebenen Weise von ihren
Rangbeziehungen untereinander abhingt und die in der
angegebenen Weise mafistab- und strukturbildend sind.
Damit ist nicht ausgeschlossen, daf§ auch prima facie-Nor-
men einer weiteren Begriindung fahig und bediirftig sind.
Der Grund fiir die prima facie-Geltung einer Norm kann
auch wieder in einer prima facie-Norm liegen, die die
oben angesprochenen Merkmale aufweist. Beispielsweise
mag man eine prima facie-Norm, die das heimliche Abho-
ren von Telefongesprichen verbietet, damit begriinden,
dafl sie das prima facie-Verbot der Verletzung der Privat-
sphire konkretisiert. In solchen Fillen 18t sich auch von
einer prima facie-Geltung unter Berticksichtigung einer
bestimmten prima facie-Norm reden. Der Sprecher, der
einer Norm eine solche Geltung zuspricht, driickt damit
eine Relation zwischen seinem Urteil iiber die prima facie
Geltung und der Begriindung dieses Urteils aus. Er bringt
zum Ausdruck, dafl sich sein Urteil auf eine andere prima
facie-Norm stiitzt, die Grund der prima facie-Geltung der
Norm ist. Dabei darf eine prima facie-Norm aber keinen
Festsetzungsgehalt gegeniiber anderen Normen im oben
angegebenen Sinne aufweisen. Das heiflt, es ist ausge-
schlossen, einer Norm unter Beriicksichtigung mehrerer
in Konflikt stehender Normen, die die angegebenen posi-
tiven Merkmale einer prima facie-Norm aufweisen, und
deren Rangverhiltnissen prima facie-Geltung zuzuspre-
chen. Einer solchen Norm kidme Regelgeltung zu. Darin
liegt ein weiteres, negatives Merkmal der Abgrenzung der
prima facie-Normen von anderen Normen.
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Der beschriebene Unterschied zwischen Regeln und pri-
ma facie-Normen legt es nahe, alle Normen mit prima fa-
cie-Geltung als Prinzipien im weitesten Sinne zu bezeich-
nen. Aus diesen Prinzipien im weitesten Sinne lassen sich
dann einige herausheben, solche beispielsweise, die kein
artbestimmtes“, sondern ein ,,zielbestimmtes Verhalten
gebieten,m’ oder solche, die ,optimierbare Zustinde“'?
schiitzen. Versteht man letzteres Merkmal allerdings ein-
fach dahin, daf} eine Norm nach diesem Kriterium in Ent-
scheidungssituationen mehr oder weniger erfiillbar ist, ist
es zur Abgrenzung, wie bereits angesprochen wurde, we-
nig geeignet. Sinnvoller ist es, Normen hervorzuheben,
die das Hinwirken auf ein Ideal gebieten, d. h. auf einen
Vollkommenheitszustand, der nie vollstindig erreichbar
ist, an den es vielmehr immer nur eine mehr oder minder
grofle Anniherung geben kann.'?® Solche Prinzipien un-
terscheiden sich zwar in ihrer prima facie-Geltung nicht
von anderen Prinzipien. Wie noch deutlich werden wird,
sind solche Prinzipien aber wesentliche Orientierungs-
punkte des Handelns. Im folgenden sollen Prinzipien die-

126 Vel. Penski (1989), 107 f.

127 Siehe Koch/Riifimann (1982), 99; dazu auch oben S. 87 ff.

128 Vgl. auch den Begriff der praktischen Idee und des praktischen Ideals
bei Kant. Beides sind fiir ihn Vollkommenheitsbegriffe, die ein Richtmaf}
des Handelns angeben. So heifit es, daf} die Idee einer Verfassung von der
grofiten menschlichen Freiheit ,,dieses Maximum zum Urbilde aufstellt,
um nach demselben die gesetzliche Verfassung der Menschen der mog-
lichst grofiten Vollkommenheit immer niher zu bringen (KrV III, 248).
Unter einem Ideal versteht er die Idee ,,in individuo d. 1. als ein einzelnes
durch die Idee allein bestimmbares, oder gar bestimmtes Ding“ (KrV III,
383). Das praktische Ideal ist ebenso wie die praktische Idee ,Richtmaf}
des Handelns“ (KrV III, 384) und dient dazu, ,,den Grad und die Mingel
des Unvollstindigen zu schitzen und abzumessen® (KrV III, 384). Das
mit der Idee bzw. dem Ideal umschriebene Maximum 1ifit sich dabei
immer nur annaherungsweise, nie vollstindig verwirklichen (KrV III,
248, 348). Siehe dazu auch Dreier (1986), 16 ff.; Hirsch (1985), 349 ff.
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ser Artals regulative Prinzipien bezeichnet werden.'”’ Re-
gulative Prinzipien, die die Anniherung an ein Ideal ge-
bieten und dabei fundamentalen Charakter haben, seien
regulative Prinzipien im engeren Sinne genannt. Funda-
mental soll heiffen: Wenn die prima facie-Geltung der be-
treffenden Prinzipien aus tibergeordneten Normen abge-
leitet ist, dann aus obersten Begriindungsmaf3staben. Zu-
dem stehen die Prinzipien auf einer oberen, nicht nur einer
nachgeordneten Stufe der Konkretisierung dieser ober-
sten Mafistibe.

Ob eine Norm Prinzip im weiteren Sinne oder Regel ist,
ob sie unter Berticksichtigung einer weiteren prima facie-
Norm prima facie gilt und unter Berticksichtigung wel-
cher bzw. um welche Art von Regel es sich handelt, ist
dem Inhalt der Norm nicht von vornherein anzusehen.
Beispielsweise mag sich jemand auf das Totungsverbot als
prima facie-Norm, als Norm mit einer Geltung des ersten
Anscheins oder als Norm beziehen, die in allen Anwen-
dungssituationen unter Beriicksichtigung aller Umstiande

12 Vgl. auch den Begriff des rechtlichen Basisprinzips bei Dreier (1986),
29 ff., nach dem in Basisprinzipien ,die approximative Realisierung eines
rechtlichen Ideals als Rechtspflicht statuiert ist (1986), 30, und den
Begriff des ,regulativen Ziels“ in der Gesetzgebungslehre (dazu Krems
(1979), 122 ff.). Auch Alexy (1989), 79 {., kennzeichnet Prinzipien mit
Hilfe des Begriffs des Ideals oder des ,idealen Sollens“. Die oben eror-
terten Kriterien fiir den Charakter einer Norm als Prinzip und Optimie-
rungsgebot, die Alexy anfiihrt, das Kriterium der graduellen Erfillbar-
keit also und das Kriterium des Gebots, etwas in einem relativ auf die
rechtlichen und tatsichlichen Moglichkeiten moglichst hohen Mafle zu
realisieren, enthalten allerdings noch nicht das Kriterium des Gebots,
sich an einen nie vollstindig erreichbaren Vollkommenbheitszustand an-
zunahern. Davon war bereits die Rede. Im tibrigen dient dieses Kriteri-
um hier nicht dazu, den prima facie-Charakter von Normen zu erkliren
oder zu beschreiben. Daff Normen die Annaherung an ein Ideal gebie-
ten, ist nach dem Gesagten weder notwendige noch hinreichende Bedin-
gung fir den prima facie-Charakter der Norm.
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gilt. Die eine Geltungsform schliefit die andere auch nicht
aus. So wire denkbar, dafl das Totungsverbot prima facie
gilt und dieser Norm obendrein eine Geltung des ersten
Anscheins oder eine uneingeschrankte Geltung unter Be-
ricksichtigung aller Umstinde zukommt, wenn dies den
einschligigen prima facie-Normen - einschlieflich der
prima facie-Norm des Tétungsverbots — und deren Rang-
verhiltnissen entspricht. Da sich derjenige, der die Norm
als Regel und als Prinzip anspricht, damit auf unterschied-
liche Begriindungsebenen bezieht, liegt darin kein Wider-
spruch.

99



https://doi.org/10.5771/9783495996744-80
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Die Unterscheidung zwischen Regelkonflikten und Prinzipienkollisionen bei Robert Alexy
	1. Das Kollisionstheorem und seine Erklärung
	2. Prinzipien als Optimierungsgebote

	B. Formen der Regelgeltung
	C. Prinzipien

